
Nach Bewertung der Suizidalität in der 
psychiatrischen Klinik: Aufnahme in der Psychiatrie 

JA NEIN

Suizidale Person (bzw. bei  
Minderjährigen: die sorgeberechtigte 
Person) verweigert freiwillige 
Einweisung:

Kontaktieren Sie:
1. den Sozialpsychiatrischen Dienst
Arbeitszeiten:

Telefonnummer:

2. Außerhalb der Arbeitszeiten:
Ordnungsamt:
Arbeitszeiten:

Telefonnummer: 

Bewohner*in hat sich bereits  
verletzt oder plant selbstverletzende 

oder suizidale Handlungen?

Begleiten Sie die suizidale  
Person zu der zuständigen Fachkraft 
oder rufen Sie die Fachkraft hinzu.

Suizidale Person (bzw. bei  
Minderjährigen: die sorgeberechtigte 
Person) stimmt psychiatrischer  
Einweisung zu:

Fachkraft organisiert 
freiwillige Aufnahme & Transport 
in die Psychiatrie.

Fachkraft teilt Sozialdienst  
mit, welche nächsten Schritte  
zur psychischen Stabilisierung  
durchzuführen sind.  
(z. B. Check-in an den Folgetagen, 
ggfs. Beratungsangebot vermitteln)

Fachkraft/Notärzt*in beurteilt 
die Suizidalität/Absprachefähigkeit 

und legt nächste Schritte fest.

Bei akuter Suizidalität: Keine Suizidalität:

Der Vorfall wird bei der nächsten Teamsitzung nachbesprochen 
und den beteiligten Mitarbeitenden Entlastung/Unterstützung/
Supervision angeboten. Eine angemessene Betreuung der  
betroffenen Person bei Rückkehr aus der Klinik wird besprochen 
und Zuständigkeiten festgelegt.

Kontaktieren Sie die 
notärztliche Bereitschaft 

unter 112

Ist medizinisch/therapeutisches 
Fachpersonal anwesend? 

(siehe Wochenplan)




